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Regelstundentafel der Sekundarschule

JahrgangsstufeLernbereich/Fach
5 6 7 8 9 10

H R H R
Sprache

Deutsch 5 5 4 41 4 4 4 4

Englisch 5 4 41 4 3 3 3 3

Wahlpflicht :2

2. Fremdsprache - 4/23. 4 4 - 3 - 3
WAT//Künste//NW - - 32 32 3 3 3 3
Gesellschaft / Politik / Welt / Umwelt

Welt/Umwelt 3 2 3 4 3 - 3 -
Geografie - - - - - 1 - 2
Geschichte - - - - - 2 - 2
Gemeinschaftskunde - - - - - 2 - 0
Wirtschaft, Arbeit, Technik
(WAT) 2 2 2 2 5 2 4 2

Bibl. Geschichte / Philoso-
phie/Islamkd. 1 1 1 - - - 1 1

Mathematik / Naturwissenschaften

Mathematik 5 5 41 4 4 4 4 4
Integr. Fach NW 3 3 4 4 3 - 3 -
Chemie - - - - - 1 - 1
Physik - - - - - 2 - 1
Biologie - - - - - 1 - 2
Künste / Sport
Kunst/Musik/
Darst. Spiel 2 2 2 2 2 2 2 2

Sport 3 3 3 3 3 3 3 3
Gesamt 29 29/31 30/

31
30/
31 30 30 30 30

                                                
1. Ab Jahrgangsstufe 7 sind in der Sekundarschule die Fächer Mathematik und Englisch fachleistungsdiffe-
renziert auf zwei Niveaus zu unterrichten. Ab Jahrgangsstufe 8 kommt das Fach Deutsch hinzu
2. Die 2. FS und die übrigen  Wahlpflichtfächer stehen ab Jg. 7 alternativ zueinander, addieren sich also nicht.
In Jg. 7/8 wird die 2. Fremdsprache um je 1 Wstd höher ausgestattet als die übrigen Wahlpflichtkurse.
3.SchülerInnen, die keine 2. Fremdsprache wählen, erhalten in der 6. Jahrgangsstufe 2 Wstd. verstärkten
Unterricht in den Kernfächern.
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Regelstundentafel des Gymnasiums

(Jahrgangsstufe 5 bis 10)

Jahrgangsstufe

Fach 5 6 7 8 9 10

Sprache
Deutsch 5 5 4 4 4 4
Englisch 5 4 4 4 3 3
2. Fremdsprache1) 4 4 3 3

Summe 10 13 12 11 10

Wahlpflicht
3. Fremdsprache / WP 4 4 8

Gesellschaft
Welt-Umweltkunde 3 2
Geografie 2 2 1
Geschichte 2 2 2
GK/Politik 1
WAT 2 2 2
BGU/Phil/Islamkunde 1 1 1

Summe 6 5 5 4 6 6

Mathematik 5 5 5 4 4 4

Naturwissenschaften
Naturwissenschaften 3 3
Biologie 2 2 2
Chemie 2 2
Physik 2 2 1

Summe 3 3 4 6 5 6

Kunst/Sport
Kunst/Musik/DAR 2 2 2 2 2 2
Sport 3 3 3 3 3 2

Verstärkungsstunden 2

Summe 29 31 33 34 34 35

                                                
1 Ggf. weitere Fremdsprachen in der Jahrgangsstufe 10 / Einführungsphase sind den Stunden des
Wahlpflichtbereichs zugeordnet.
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Regelstundentafel des bilingualen Gymnasiums

JahrgangsstufeLernbereich/Fach
5 6 7 8 9 10

Deutsch 5 5 4 4 4 4

Englisch 7 6 5 5 4 3

2. Fremdsprache1 - 4 4 3 3

Wahlpflicht:
- 3. Fremdsprache
- oder andere

- - - 3 3 8

Welt-Umweltkunde (WUK) 3 22) - - - -

Geografie3 - - 3 3 1

Geschichte3 - - 32 2 3

GK/Politik3 - - - - 2

Social Studies - - - - -

Wirtschaft, Arbeit, Technik 1 1 1 1 1

Bibl.Geschichte /
Philosophie / Islamkunde 1 1 1 - 0

Summe 6
Mathematik /Naturwissenschaften

Mathematik 5 5 4 4 4 4

Naturwissenschaft
(integr. Fach NW) 3 3 - - - -

Chemie - - - 2 2
Physik - - 1 1 1
Biologie - - 3 3 2
Summe 6

Kunst / Musik / Darst. Spiel 2 2 2 2 2 2

Sport 3 3 3 3 3 2

Gesamt 30 32 34 36 35 35

                                                
1 Ggf. weitere Fremdsprachen in der Jahrgangsstufe 10 / Einführungsphase sind den Stunden des Wahl-
plichtbereichs zugeordnet.
2 Die  eingerahmten Werte zeigen an, dass im Fach englischsprachige Module vorgesehen sind.
3 Sofern die Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Bereichs fett eingerahmt sind, können sie auf Be-
schluss der Schulkonferenz nach entsprechenden Beschlüssen der betroffenen Fachkonferenzen und der
Gesamtkonferenz integriert unter der Bezeichnung European Studies unterrichtet werden
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Regelstundentafel der Gesamtschule
und der 5. und 6. Jahrgangsstufe der 6-jährigen Grundschule

JahrgangsstufenLernbereich/Fach
5 6 7 8 9 10

Sprache

Deutsch 5 5 4 4 4 4

Englisch 5 4 4 4 3 3

Wahlpflichtt1

2. Fremdsprache - 4 4 4 3 3

Künste/ WAT/ NW - 3 3 3 3 3

Gesellschaft / Politik / Welt / Umwelt

Geografie
Geschichte
Gemeinschaftskunde

3 2 3 4 4 4

Wirtschaft /Arbeit/ Technik 2 2 2 2 3 3

Biblische Geschichte /
Philosophie / Islamkunde 1 1 1 - - 1

Mathematik / Naturwissenschaften

Mathematik 5 5 4 4 4 4

Naturwissenschaften 3 3 4 4 5 5

Kunst/Musik/Darst. Spiel 2 2 2 2 2 2

Sport 3 3 3 3 3 3

Wahlbereich - - 1 1 1 1
Gesamt: 29 30/31 31/32 31/32 32 33

                                                
1 Die Wahlpflichtfächer stehen ab Jg. 7 alternativ zueinander, addieren sich also nicht. In Jg. 6-8 wird die
Fremdsprache um je 1 Wstd. höher ausgestattet als die üblichen Wahlpflichtkurse.
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Flexibilisierungsstundentafel der Sekundarschule

Mindeststunden in der Jahrgangsstufe

9 9 10 10 Lernbereich/Fach
7 8 H R H R

Gesamtstunden
in den Jahr-
gangsstufen

7-10

Sprache

Deutsch 4 4 3 3 3 3 H: 15 – 18
R: 15 - 18

Englisch 3 3 2 3 2 3 H: 10 – 14
R: 12 - 18

Wahlpflicht :
2. Fremdsprache 3 3 - 3 - 3 13 – 16

WAT//Künste//NW//.. 8 – 14

Gesellschaft/Politik
 /Welt /Umwelt 2 2 2 2 2 2 12 – 16

Welt/Umwelt - - (H):8 – 14
Geografie - - - - 3 – 6
Geschichte - - - - 4 – 8
Gemeinschaftskunde - - - - 2 -  4
Wirtschaft, Arbeit,
Technik (WAT) 1 1 4 2 2 1 H: 12 –18

R: 5 – 10
Bibl. Geschichte /
Philosophie/Islamkd. 2 – 6

Mathematik 3 3 3 3 3 3 16 - 20

Naturwissen-
schaften 3 3 3 3 3 3 12 - 20

Chemie - - - - R: 2 - 4
Physik - - - - R: 2 - 6
Biologie - - - - R: 2 - 6

Künste 2 2 2 2 2 2 8 - 12

Kunst 4 - 8
Musik 4 - 8

Sport 3 3 3 3 3 3 12

Projekt-/ WP2-Pool 0 - 16

Gesamt 30 30 30 30 30 30 120
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Flexibilisierungsstundentafel des Gymnasiums
(Jahrgangsstufe 7-10)1

Jahrgangsstufe
Fach 7 8 9 7 bis 9 10

Mindeststundenzahl Min Max
Sprache
Deutsch 3 3 3 11 14 4
Englisch 3 3 3 10 14 3
2. Fremdsprache2 4 3 3 10 12

Wahlplicht
3. Fremdsprache / WP 3 3 6 8 8

Gesellschaft 3 3 3 13 18 6
Welt-Umweltkunde
Geografie 3 8
Geschichte 5 9
GK/Politik 1 4
WAT 2 6
BGU/Phil/Islamkunde 1 6

Mathematik 3 3 3 11 14 4

Naturwissenschaften 12 18 6
Biologie 4 8
Chemie 4 6
Physik 4 8

Künste 2 2 2 6 12
Kunst 3 9 2
Musik 3 9
Sport 3 3 3 9 9 2

Summe 33 34 34 35

                                                
1 Für die Jahrgangsstufe 5 und 6 gilt die Regelstundentafel.
2 ggf. weitere Fremdsprachen in der Jahrgangsstufe 10 / Einführungsphase sind den Stunden des
Wahlpflichtbereichs zugeordnet.
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Flexibilisierungsstundentafel der Gesamtschule

Mindeststunden in der Jahrgangsstufe
Lernbereich/Fach

7 8 9 10

Gesamtstunden
in den Jahr-
gangsstufen

7-10
Sprache

Deutsch 3 3 3 3 14 - 20

Englisch 3 3 3 3 12 - 18

Wahlpflicht:

2. Fremdsprache 3 3 3 3 12 - 18

Künste/ WAT/ NW 8 - 14

Gesellschaft / Politik /
 Welt / Umwelt 2 2 2 2 12 - 16

Geografie 3 -6
Geschichte 4 - 8
Gemeinschaftskunde 2 - 4

Wirtschaft /Arbeit/ Technik 8 - 14

Biblische Geschichte /
Philosophie / Islamkunde 2 - 6

Mathematik / Naturwissenschaften

Mathematik 3 3 3 3 14 - 20

Naturwissenschaften 3 3 3 3 12 - 16

Chemie 2 - 4
Physik 3 - 6
Biologie 4 - 8

Künste 2 2 2 2 8 - 12

Kunst 4 - 8

Musik 4 - 8

Sport 3 3 3 3 12

Projekt-/ WP2-Pool 0 - 12

Gesamt: 31 31 31 32 125



8

Bestimmungen zum Umgang mit den Stundentafeln der allgemei-
nen Schularten der Sekundarstufe I (Ausführungsbestimmungen)
Vom 1. August 2006

1. Von der Regelstundentafel zur Flexibilisierungsstundentafel
Die Regelstundentafeln bilden - in traditioneller Weise - fixe Stundenwerte ab, die nur in
engem Rahmen und in Abhängigkeit von organisatorischen Erfordernissen veränderbar
sind. Die Flexibilisierungsstundentafeln umfassen die Jahrgangsstufen 7-10 der Sekun-
darschule und der Gesamtschule sowie die Jahrgangsstufen 7 – 9 des Gymnasiums. Die
Jahrgangsstufen 5 und 6 sind ausgenommen, um die Durchlässigkeit zwischen den
Schularten zum Ende der 6. Klasse nicht durch gravierende Unterschiede zwischen schu-
linternen Stundentafeln verschiedener Schulen zu erschweren.
Flexibilisierungsstundentafeln sind besonders dann zu verwenden, wenn eine Schule
grundsätzlich oder in einzelnen Jahrgangsstufen
− einen 2. Wahlpflichtbereich,
− Förderbänder oder
− ein Projekt- oder Praxisband sowie
− Klassenlehrer(unterrichts-)tage einrichten oder
− ein Lernfeld oder einzelne Fächer im Sinne eines Profils
verstärken möchte.
Für den gymnasialen bilingualen Bildungsgang ist keine Flexibilisierungsstundentafel vor-
gelegt worden, da bereits erhebliche profilierende Unterschiede zur Regelstundentafel
des Gymnasiums bestehen. Im analogen Rahmen der Bandbreiten der Flexibilisierungs-
stundentafel des Gymnasiums können auch im bilingualen Bildungsgang weitere Profilie-
rungen vorgenommen werden. Die Stundentafel des gymnasialen Bildungsganges in der
Jahrgangsstufe 10 ist auch für den gymnasialen bilingualen Bildungsgang gültig.
Der Wechsel von der Regel- zur Flexibilisierungsstundentafel erfordert eine entsprechen-
de Beschlussfassung der Schulkonferenz auf Vorschlag der Gesamtkonferenz.
Die konkret ausgestalteten schulinternen Flexibilisierungsstundentafeln sind bis auf Wei-
teres der Fachaufsicht spätestens ein halbes Jahr vor ihrem jeweiligen In-Kraft-Treten zur
Kenntnis zu geben.

2. Jahrgangs- und Fächersummen als Rahmenwerte in der Regelstundentafel
a) Die Fach- und Lernbereichssummen der Regelstundentafel sind verbindliche Werte. Im

Rahmen dieser Werte kann innerhalb der Jahrgangsstufen 5 und 6 und innerhalb der
Jahrgangsstufen 7-10 eine Umschichtung um nicht mehr als 2 Wochenstunden je
Jahrgangsstufe vorgenommen werden, wenn die jeweilige Fachlehrerversorgung oder
das schulinterne Curriculum dies erfordern.

b) Wenn im Rahmen des Bandbreitenmodells der Lehrerstundenzuweisung für Klassen
mit Mindestfrequenz die Wochenstunden des betroffenen Jahrgangs um bis zu 2 Stun-
den unterschritten werden, können die entsprechenden Kürzungen schulspezifisch
vorgenommen werden. Nicht zulässig sind Kürzungen in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und in den Naturwissenschaften. Sind davon mehrere Schuljahre betroffen,
so sind die Kürzungen alternierend vorzunehmen.

c) Unter Einhaltung der Lernbereichssummen und unter Ausweisung der Fachanteile
können Fächer in integrierter Form angeboten, in Epochen zusammengefasst oder in
Projektbändern organisiert werden. Im Kontext solcher Unterrichtsorganisation können
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Betriebspraktika, Exkursionen, ganze Projektwochen u.ä. mit ihren Stundenkontingen-
ten auf die Fachsumme des Jahrgangs oder der Stufe angerechnet werden.

3. Mindest- und Gesamtsummen in den Flexibilisierungsstundentafeln
Die Summe der Mindeststunden der Fächer in den Jahrgangsstufen entspricht nicht der
Summe der Mindeststunden in der Bandbreite der Gesamtstunden eines Faches oder
Lernbereiches; dies ermöglicht vielmehr die schulinterne Festlegung der verbindlichen
Verstärkung eines Faches in bestimmten Jahrgangsstufen (z.B. in Abschlussklassen).
Zu beachten ist, dass die Gesamtsumme einer Schulart den Zuweisungsparameter dar-
stellt, also innerhalb dieser Summe bei Umschichtungen unter Nutzung der Bandbreiten
immer auszugleichen ist. Beim jahrgangsweisen Hochwachsen einer flexibilisierten Stun-
dentafel sind ggf. erforderliche Verrechnungen mit dem Referat für die Personalversor-
gung beim Senator für Bildung und Wissenschaft bzw. mit dem Schulamt beim Magistrat
Bremerhaven rechtzeitig zu vereinbaren.

4. Fachleistungsdifferenzierung
Die KMK-Vereinbarung über die Schularten und Abschlüsse der Sekundarstufe I von
1993 in der jeweils gültigen Fassung ist Grundlage der Fachleistungsdifferenzierung. In
der Sekundarschule und in der Gesamtschule sind die Fächer Mathematik und Englisch
von der 7. Jahrgangsstufe an und das Fach Deutsch von der 8. Jahrgangsstufe an in
Fachleistungsdifferenzierung auf mindestens 2 Niveaustufen zu unterrichten. In der Ge-
samtschule gilt dies auch für eine Naturwissenschaft (Physik oder Chemie) von der 9.
Jahrgangsstufe an. Soweit diese Differenzierung als Binnendifferenzierung durchgeführt
wird, bedarf sie der Genehmigung durch die Fachaufsicht.

5. Veränderung des 45-Minuten-Taktes
Alle in den Stundentafeln ausgewiesenen Stunden verstehen sich als 45-Minuten-
Unterrichtsstunden. Aufteilungen und Bündelungen in andere Zeiteinheiten sind zulässig
und erwünscht, sofern die auf der 45-Minuten-Basis geforderten Rahmenwerte eingehal-
ten werden.
Dadurch werden z.B. Kurzzeit-Einheiten als Anfangs- oder Übungsphasen, aber auch
pädagogisch verträglichere Bündelungen (als z.B. bislang 90-minütige Doppelstunden)
möglich.

6. Organisation des Unterrichts bei mehr als 31 Wochenstunden in der Jahr-
gangsstufe

Bei mehr als 31 Wochenstunden Unterricht in einer Jahrgangsstufe muss die Unterrichts-
organisation Nachmittage bzw. Samstagsvormittage einbeziehen. Dies gilt zwingend für
das Gymnasium von der 7. Klasse an.
Die Schulkonferenzen entscheiden auf der Grundlage der je bestehenden Möglichkeiten
und Ausstattungen der Schulen, wie die Anordnung des Unterrichts über die Woche zu
erfolgen hat.

7. Wirtschaft/Arbeit/Technik
In der 9.und 10. Jahrgangsstufe können die Fächer Geografie, Gemeinschaftskunde bzw.
Politik und Wirtschaft/Arbeit/Technik in Epochen- oder Projektorganisation zusammenge-
führt werden, um fächerübergreifende Module ökonomischer Bildung anzubieten.
Verbindlich gilt, dass mindestens je eine Wochenstunde dieses Lernbereichs in der 9. und
10. Jahrgangsstufe für curriculare Elemente ökonomischer Bildung aus dem WAT-, Ge-
meinschaftskunde- bzw. Politik- oder Geografiebildungsplan zu verwenden ist. Dies gilt
analog für die Gesamtschule.
In der Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase) des gymnasialen Bildungsganges wird Ge-
schichte mit mindestens 2 Wochenstunden erteilt.

8. Biblische Geschichte/Philosophie/Islamkunde
Die Fächer Biblische Geschichte, Philosophie und Islamkunde sind in der einzelnen
Schule als Wahlfächer auszuweisen, wenn nur eines von ihnen in der Jahrgangsstufe an-
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geboten werden kann. Sie gelten als Wahlpflichtfächer, wenn mindestens Biblische Ge-
schichte und Philosophie nebeneinander in der jeweiligen Jahrgangsstufe angeboten
werden.

9. Integration und Durchgängigkeit der Naturwissenschaften
Der Unterricht in den Naturwissenschaften kann auch dort integriert erfolgen, wo die
Stundentafel nicht das Fach Naturwissenschaften sondern die Einzelfächer ausweist. Der
Einzelfachanteil ist an den Rahmenwerten der Stundentafeln auszurichten.
Der Lernbereich Naturwissenschaften ist durchgängig anzubieten; einzelne Fächer kön-
nen bei 1-Stündigkeit in Halbjahresepochen 2-stündig unterrichtet werden; die Unterbre-
chung im Angebot eines einzelnen Faches für eine ganze Jahrgangsstufe ist zu vermei-
den.
Bei der Organisation in Epochen ist §18a (2) der Zeugnisordnung zu beachten; die Schü-
lerinnen und Schüler sind zu Beginn des Schuljahres auf die Versetzungswirksamkeit der
Epochen beider Halbjahre aufmerksam zu machen.
In der Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase) des gymnasialen Bildungsganges werden
alle drei Naturwissenschaften unterrichtet, mindestens zwei Naturwissenschaften werden
durchgehend im ganzen Jahrgang unterrichtet.

10. Durchgängigkeit der ästhetischen Erziehung
Sofern eines der Fächer Musik oder Kunst nicht stundentafelgemäß erteilt werden kann,
ist es durch das andere Fach zu ersetzen. In der Sekundarschule kann von der 9., im
Gymnasium von der 8. Jahrgangsstufe an „Darstellendes Spiel“ als Alternativfach ange-
boten werden, sofern die Mindeststundenanforderungen für Kunst und Musik in den vor-
aufgehenden Klassen erfüllt sind.
Grundsätzlich ist das Fach „Darstellendes Spiel“ vorzugsweise im Wahlpflichtbereich zu
platzieren.

11. Kernfachverstärkung statt 2. Fremdsprache in Jahrgangsstufe 6
In der 6. Jahrgangsstufe erhalten Schülerinnen und Schüler, die nicht eine 4-stündige 2.
Fremdsprache gewählt haben, 2 Wochenstunden weniger Unterricht. Die verbleibenden 2
Wochenstunden sind zur Verstärkung von Deutsch oder Mathematik einzusetzen und ne-
ben dem Kernunterricht im Klas-        senverband als Förderung zu gestalten. Im gymna-
sialen Bildungsgang ist die zweite Fremdsprache verpflichtend.

12. Fremdsprachenunterricht in der 8. bis 10. Jahrgangsstufe
In den Jahrgangsstufen 8-10 des Gymnasiums und 9 und 10 der Sekundarschule kann
das Fremdsprachenangebot einer Schule als Wahlpflichtangebot organisiert werden. Da-
bei können neben profilabhängigen Ausprägungen (Business English; Technical English)
zertifikatsvorbereitende Kurse neben fremdsprachlichem Sachfachunterricht stehen.
Im gymnasialen Bildungsgang kann eine 3. Fremdsprache im Wahlpflichtbereich von der
8. Jahrgangsstufe an angeboten werden. Zur Unterstützung von Angeboten auch so ge-
nannter „kleiner“ Fremdsprachen muss die Möglichkeit standortübergreifender Wahl-
pflichtkurse geprüft werden.

13. Informationstechnische Bildung/Medienbildung
Entsprechend dem Rahmenplan „Medienbildung“ enthalten die Fächer der Stundentafeln
in unterschiedlichen Anteilen Elemente von Medienbildung, die fachbezogen und als inte-
graler Bestandteil der Fachdidaktik in eigenen Modulen organisiert werden können.
Diese Einheiten werden auf die Stundensumme des jeweiligen Faches angerechnet.

14. Muttersprachlicher Unterricht
Muttersprachlicher Unterricht erfolgt außerhalb der Vorgaben der Stundentafel. Er ist nach
Maßgabe der geltenden Regelungen auch als Ersatz der 1. oder 2. Fremdsprache reali-
sierbar.
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15. Wahlpflicht in Realschule und Gesamtschule
In der 6-jährigen Grundschule, der Sekundarschule und der Gesamtschule kann die frei-
willig aufgenommene 2. Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe bis zur 8. Unterrichtswo-
che abgewählt werden; danach ist dies erst wieder zum Halbjahreswechsel oder zum En-
de der 6. Jahrgangsstufe möglich.
Im Wahlpflichtbereich der Sekundarschule und der Gesamtschule kann eine gewählte 2.
Fremdsprache oder jedes weitere Wahlpflichtfach bis zum Ende der 8. Unterrichtswoche
der 7. Jahrgangsstufe abgewählt und ein anderes Wahlpflichtfach nach den Möglichkeiten der
Schule gewählt werden; danach ist dies nur am Schuljahresende möglich. In der Sekun-
darschule ist eine Abwahl nur bis zum Ende der 8. Jahrgangsstufe zulässig.
Die Schulen sind gehalten, im Bildungsgang der Sekundarschule neben der 2. Fremd-
sprache profilbildende Alternativen einzurichten, die jeweils für mindestens 2-
Jahresblöcke verbindlich gewählt werden (z.B.: Wirtschaft/Verwaltung; Naturwissen-
schaft/Technik ...).

16. Wahlpflichtbereich in der Jahrgangsstufe 10 (Einführungsphase) des gymnasi-
alen Bildungsganges

Der Wahlpflichtbereich ist in der Einführungsphase mit acht Wochenstunden ausgestattet;
er ist notwendig für:
- ggf. die Belegung einer weiteren Fremdsprache (Weiterführung der zweiten oder drit-

ten Fremdsprache, neu aufgenommene Fremdsprache),
- Einführung neuer Fächer, die in der Qualifikationsphase belegt werden -auch als Lei-

stungskurse - und im Abitur geprüft werden können wie z. B.:
- Informatik
- neue Fächer im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Soziologie, Päd-

agogik, Wirtschaft, …)
- Schwerpunkte in den klassischen Fächern des gesellschaftswissenschaftlichen

Aufgabenfeldes, Kunst / Musik / Darstellendes Spiel sowie den naturwissenschaftli-
chen Fächern

- Sporttheorie als ergänzende Vorbereitung auf die Wahl eines Leistungskurses
Sport

Stundenvolumen jeweils 2-3 Wochenstunden
- Methodenunterricht als Vorbereitung des fünften Prüfungselements im Umfang von 1-

2 Wochenstunden, integriert entweder in ein Fach des Wahlpflichtbereichs (Vorberei-
tung der Profile in der Qualifikationsphase) oder des Kernfachbereichs. Der Metho-
denunterricht ist obligatorisch.

Die Schülerinnen und Schüler müssen neben der Erfüllung der Belegauflagen in den
Fremdsprachen mindestens einen inhaltlichen Schwerpunkt und den integrierten Metho-
denunterricht im Wahlpflichtbereich belegen.

17. Übergangsbestimmungen
Die Ausführungsbestimmungen und die Stundentafel für den gymnasialen Bildungsgang
vom 27. Januar 2003 gelten für die gymnasialen und bilingualen  gymnasialen Bildungs-
gänge ab Klasse 8 auslaufend bis zum 31. Juli 2009.
Die bisherigen Stundentafeln für die Haupt-, Real- und Gesamtschulen vom 27. Januar
2003 gelten jahrgangsweise auslaufend bis zum 31. Juli 2009.

18. In-Kraft-Treten
Diese Ausführungsbestimmungen treten zum 1. August 2006 in Kraft.
Die Stundentafeln des gymnasialen und des bilingualen gymnasialen Bildungsganges der
Jahrgangsstufen 5-10 treten ebenfalls zum 1. August 2006 in Kraft.


